


















 

Anlage 1 zur PpUG-Nachweis-Vereinbarung vom 28.11.2018  

 Seite 1 von 2 

 

 

Anlage 1: Fallbeispiel für die Ermittlung der monatlichen Durchschnittswerte der 

Pflegepersonalausstattung und der Patientenbelegung für eine Station eines pfle-

gesensitiven Bereiches an einem Krankenhausstandort gemäß § 3 Ppug-

Nachweis-Vereinbarung  

 

Fallbeispiel: 

 pflegesensitiver Bereich an einem Krankenhausstandort: Geriatrie, Station 1a  

 geltende Pflegepersonaluntergrenze: 

o Tagschicht: „1 : 10“ gemäß § 6 Absatz 1 PpUGV 

o maximaler Anteil von Pflegehilfskräften an der Gesamtzahl der Pflegekräfte in der 

Tagschicht (gemäß § 6 Abs. 2 PpUGV): 20% 

 Dieser maximale Anteil von Pflegehilfskräften an der Gesamtzahl der Pflegekräfte 

entspricht der Vorgabe, dass zur Erfüllung der entsprechenden Pflegepersonal-

untergrenze mindestens 80% der Gesamtzahl der Pflegekräfte Pflegefachkräfte 

sein müssen (100% - 20% = 80%). 

 Betreffender Monat: Mai 2019 

 

Berechnung: 

1. PpUG-Verhältnis: In einem ersten Schritt wird das Verhältnis aus Pflegepersonalausstat-

tung und Patientenbelegung ermittelt, das sich aus der geltenden Pflegepersonalunter-

grenze gemäß § 6 Abs. 1 PpUGV ergibt. 

o Dafür wird der Quotient aus einer Pflegekraft und der gemäß § 6 Abs. 1 PpUGV ma-

ximalen Anzahl zu versorgender Patienten ermittelt.  

o In diesem Fallbeispiel entspricht die Pflegepersonaluntergrenze „1 : 10“ dem folgen-

den Wert der Quotienten: 1 / 10 = 0,1 

o Das PpUG-Verhältnis aus Pflegepersonalausstattung und Patientenbelegung ent-

spricht in diesem Fallbeispiel also dem Wert 0,1. 

 

2. Fristgerechte Meldung des Krankenhauses für die betreffende Station: In einem zweiten 

Schritt werden die fristgerechten Meldungen des Krankenhauses für die betreffende Stati-

on und Art der Schicht in dem pflegesensitiven Bereich des Krankenhausstandortes be-

trachtet. 

o Die fristgerechte Meldung des Krankenhauses für die Station 1a des pflegesensitiven 

Bereiches Geriatrie an einem Krankenhausstandort an das InEK gemäß § 3 PpUG-

Nachweis-Vereinbarung umfasst die folgenden Angaben: 

 durchschnittliche Pflegepersonalausstattung im Monat Mai 2019 für die Tag-

schicht: 2 Pflegefachkräfte und 2 Pflegehilfskräfte 

 durchschnittliche Patientenbelegung im Monat Mai 2019 für die Tagschicht: 30 

Patienten 
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3. IST-Verhältnis: In einem dritten Schritt wird das tatsächliche Verhältnis aus der Anzahl zu 

berücksichtigender Pflegekräfte und der tatsächlichen Patientenbelegung (jeweils als mo-

natliche Durchschnittswerte gemäß § 3 PpUG-Nachweis-Vereinbarung) ermittelt:  

o Ausgangsbasis für die Ermittlung des in einer Station eines pflegesensitiven Bereiches 

an einem Krankenhausstandort bestehenden Ist-Verhältnisses ist die Anzahl an Pfle-

gefachkräften (In diesem Fallbeispiel: 2 Pflegefachkräfte). 

o Aufgrund der Vorgabe, dass zur Erfüllung der Untergrenze mindestens 80% der Ge-

samtzahl der Pflegekräfte Pflegefachkräfte sein müssen, wird aus der Anzahl der 

Pflegefachkräfte die maximal zu berücksichtigende Anzahl an Pflegehilfskräften er-

mittelt.  

o In diesem Beispiel entsprechen 2 Pflegefachkräfte 80% der für die Berechnung des 

Ist-Verhältnisses relevanten Gesamtzahl der Pflegekräfte. 

o Die Gesamtzahl der Pflegekräfte ermittelt sich dann wie folgt: 2 / 0,8 = 2,5 Pflege-

kräfte gesamt 

o Maximal zu berücksichtigen wären in diesem Beispiel demnach 0,5 Pflegehilfskräfte 

(2,5 Pflegekräfte gesamt – 2 Pflegefachkräfte = 0,5 Pflegehilfskräfte). 

o Da in diesem Fallbeispiel die Anzahl der im Monatsdurchschnitt auf der Station 1a tä-

tigen Pflegehilfskräfte diesen Wert übersteigt (2 > 0,5), werden die Pflegehilfskräfte 

lediglich zu einem Anteil von insgesamt 0,5 berücksichtigt.  

o Das sich ergebende Ist-Verhältnis aus der Anzahl zu berücksichtigender Pflegekräfte 

und der tatsächlichen Patientenbelegung lautet: 2,5 / 30 = 0,08. 

 



Anlagen 2 und 3 zur PpUG-Nachweis-Vereinbarung vom 28.11.2018  

 Seite 1 von 1 

 

 

Anlagen 2 und 3: Erfassungsmaske im InEK-Datenportal nach Anlage 2 und 3 der PpUG-Nachweis-Vereinbarung 
 

 

pflegesensitiver Bereich im 

Krankenhaus gem. § 3 PpUGV 

Fachabteilungsschlüssel 

in §-21-Daten
Fachabteilung Station Standort Monat Schicht

Anzahl Schichten 

(Summe)

durchschnittliche 

Pflegepersonalausstattung 

Pflegefachkräfte

durchschnittliche 

Pflegepersonalausstattung 

Pflegehilfskräfte

durchschnittliche 

Patientenbelegung

Anzahl Schichten, in 

denen die PPUG im 

Monat nicht 

eingehalten wurde

rechnerische 

Anzahl 

Patienten je 

Pflegekraft

Anzahl 

Pflegehilfskräfte 

anrechenbar für 

PPUG
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Anlage 4: Nachweis zum jährlichen Erfüllungsgrad der Pflegepersonaluntergrenze zur Bestätigung durch einen Wirtschaftsprü-

fer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einen vereidigten Buchprüfer oder eine Buchprüfungsgesellschaft 

 

 

IK 26xxxxxxx

Name des Krankenhauses Musterkrankenhaus

Ort Musterstadt

Datei erstellt am xx.xx.20xx

Signatur MusterSignatur

Nachweis für Jahr

pflegesensitiver Bereich im 

Krankenhaus gem. § 3 PpUGV 

Fachabteilungsschlüssel 

in §-21-Daten
Fachabteilung Station Standort Monat Schicht

durchschnittliche 

Pflegepersonalausstattung 

Pflegefachkräfte

durchschnittliche 

Pflegepersonalausstattung 

Pflegehilfskräfte

durchschnittliche 

Patientenbelegung

rechnerische 

Anzahl 

Patienten je 

Pflegekraft

Ausnahmetatbestand gem. § 

8 Abs. 2 PpUGV oder PpUG-

Sanktions-Vereinbarung

Erläuterung des 

Ausnahmetatbestandes


